
-) 

vier Wod1en. nachdem die Stirtungsbehörde das allein 
nod1 im Amt befindlic.tle oder die beiden nod1 im Amt 
befindlichen VC>rstanusmitglieder dazu aufgefordert hdt, 
so e rnennt die Stiftungsbehörde das oder die fe hlenden 
Vorstandsmi tglieuer. 

Vorslündsm1tgl1eder scheide n aus durdl Amtsniederle• 
gung oder Tod oder durch Abberufung, wenn k örperliche 
ocler geistige Gebrechen oder eine grobe Pflichtverletzung 
s ie zur Fortführung des Amtes untauglid1 mdchen. 

über eine Abberufung entscheiden die beiden übrigen 
Vorstdndsm i tglleder. 

\Veibliche Mitglieder scneiden außerdem aus durdl Aus
heirat .ius der Familie von Kessel. Das Ausscheiden eines 
Vorstandsmitgliedes ist der Stiftungsbehörde anzuzeigen. 

§ 7 

Besondere Verpflichtungen des Vors tandes 

Der Vorstand hat das Vermögen der Stiftung n<1.ch bestem 
Ermessen zu verwalten und anzulegen, insbesondere kann 
er es 1n Grundstücken anlegen. 

Der Vorstand hat uber die Gewährung vo11 Uuterstützun• 
gen nach bestem Ermessen unter Berücksichtigung der 
\Vürd1gkeit und Bedürftigkeit Bestimmungen zu treffen. 

Der Vorstand kann nach Abschluß eines Gesdläftsjahres 
in pflichtgemäßem Ermessen entscheiden. ob die Stiftung 
Stiftu11gsmit1el nach Maßgabe des § 2 Abs. 6 verwenden 
will, wenn Mittel für die Verwirklictrnng des Stiftungs
zweck.es des § 2 Abs. 2-5 nimt einzusetzen waren, u11d die 
Einstellung irr eine Rücklage für die Erflillung der Zwecke 
des § 2 Abs . 2-5 nimt erforderlicn ist. . 

1
• 

Zuwendungen in Erfüllung des Zwecks des § 2 Abs. 6 er
folgen tunlichst an die Johdnniter-Uofal!-Hilie e. V. Bonn, ! 
ein!Jetrngen im Vereinsregister des Amtsgerichts Bonn l 
unter der Nr. VR 2800, deren Satzung vom 18. 01. 1914 die ! 
in ~ 2 Abs. 6 enthaltenen Zwecke ebenfdl\s anfgenommen 1 

hat oder deren lokale Untergltederungen. 
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§ 10 

Rechnungswesen 

Durch Beschluß des Vorstandes können rlie ldufenden 
Geschäfte, die zur Verwaltung des Stiftungsvermögen5 
erforderlich s inrl, einem Vors tandsmitglied auf unbestimm
te Zeit übertragen werden. Das Vorstandsmitglied hat 
dem Gesamtvorstand Rechnung zu legen. Die übrigen V or
s tandsmitglieder erteilen Entlastung. 
Der Vorstand b.at der Stiftungsbehörde jab.rlich spJtestens 
bis Ende Mai für das Vorjahr eine Jahresabrechnung und 
einen Bericnt über die Erlüllung des Sliftungszweckes 
vorzulegen. 
Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

§ 11 

Vermögensaniall 

Erlischt die Stiftung, so besd.1ließt tler Vorstand über die 
Verteilung des Vermögens dn unters tützungsbedürflige. 
s tiftungsberechtigte Personen. Gibt es keine unterstut· 
zungsbedürftigen stiltungsberedltigten Personen, soll dds 
Vennögen dem • Deutscnen Adelsarchiv" Marburg übertra
gen werden. Sollte diese Institution nicht mehr existieren 
oder nicht gemeinnützig sein, so ist das Vermögen dem 
.Johanniterorden" Bonn zum Zwecke der Krankenpflege 
und Unfdllb.ilfe zu übertragen. 
Die Ausführung eines derartigen Besctilusses durch die 
Liquidatoren bedarf der vorherigen Genehmigung des 
zustandigen Finanzamtes. 

§ 12 

Diese Satzung tritt einen Tag nach der Genehmigung 
durch die Sliltungsbehörde in Kraft. Alle bisherigen Sat
zungen verlieren ihre Gültigkeit. 

Börßum, den 
Wolf Christoph von Kessel 

Neucnatel. den 17. Februar 1977 
Der Vorstand ist gegenuber a!len Be hörden nur zu Ans- Silvins von Kessel 
künllen oder Rechenscllaftslegung verpflilhtel, sowe,t dies 
in gesetzlichen Bestimmungen oder in dieser Satzung vor- Kartzfehn, den 15. Februar 1977 
gesehen ist. Gegenüber den von der Stiftung bedachten Morttmer von Kessel 
Personen hat der Vorstand k.eine Auskunits- oder Rechen· 
sdlaftsptlicht. 

~ 8 

Besdilu8lass1111g des Vorstandes 

Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens zwei 
Mitglieder anwesend s ind oder sd\r•ftlim zugestimmt 
haben. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen 
gefaßt. 

1Jber Beschlüsse sind Niedersehrillen anzufertigen. die 
von den beteiligten Mitgliedern zu untersd:ireiben sind 
und zu den Akten geuommen werden. 

Zur Beschlußfassung ist notfalls auch <las schriflhdle Ver
fahren rnlässig. 111 diesem Falle hat jedes Vorstandsmil· 
glied eine Frist zur schriftlichen Äußerung von (4) Wo
chen, ndchclem ihm die Angelegenheit bekannt geworden 
ist. Bei Zustellung durch die Post gilt als Fristbeginn der 
dritte Tag nad\ Absendung (Poststempel}. Außer! sich ein 
Vorstandsmitglied innerhalb dieser Frist n i<.ht schriftlich, 
so gtlt sein Sdlweigen als Nein-Stimme. Die sduiftlichen 
Äußerungen sind als Ersatz für die Niederschrift zu den 
Akten zu nehmen. 

§ 9 

Vorstandssitzungen 

Der Stiftungsvorstand hat einmal im Jahr zusammenzn
lreten, um über die Verwendung der Erträgnisse nnd über 
die Rechnungslegnng zu entscheiden. 

In Notfällen kann nacn § 8 Abs. 3 verfahren werden. 

Der Vorsitzende beruft den Stiftungsvorstand schriftlidl 
unter Angabe der Tagesordnung ein. Die Ladung soll 
mög\icnst eine Woche vor der Sitzung und irn Einvemeh· 
men mit den übrigen Vorstandsmitgliedern erfolgen. 

A ls die nacn § 3 des Niedersäcnsiscnen Stiftungsgesetzes 
- l'öStiftG - vom 24.07.1968 (Nds. GVBI. S. 1191 zu• 
ständige Stiftungsbehörde genehmige ich die vorstehende 
Satzung der von Kessel'sdten Famillenstiftung gern. ~ 7 
Abs. 3 Satz 3 NStiftG. 

207.11741/ 40-27 

Braun.sd:Jweig, den 08. Juni 1977 

Der Präsident 
des Niet.lersächsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig 

Im Auftrage 
Becker 

(LSI 

123. 
Verordnung 

über das Naturschutzgebiet "Klotzbe rgu in der 
Gemarkung Hede per1 Landkreis W olfenbüttel 

vom 02. Juni t 977 
Naturschutzgebiet Br 12 

Aufgrund der §§ 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15 und 16 Abs. 2 
des Reidisnatursd:Jut?.gesetzes vom 26. 06. 1935 i. d. F. vom 
20. 01. 1938 (~ds. GVBL Sb. fl S. 908), geändert und er
ganzt durc_h das 1. Anpassungsgesetz vom 24. 06. 1970 
(Nds. GVBL S. 237) und das 5. Gesetz zur Verwaltungs
und Gebietsreform vom 21.06.1972 (Nds. GVBL S. 309), 
sowie des ~ 7 Abs. 1, 5 und des § 17 der Dnrcnfüb.rungs
verordnung vom 31.10.1935 i. d. F. vom 16.09.1938 (Nds. 
GVBL Sb . II S. 91 1) wird verordnet: 



§ \ 

Der Klo tzbt!rg in der Gemörkung Hecteper, Ldndkreis 
\Volfenbüttel, ist von mir in dem \n § 2 näher bezeich
neten Umfang als Naturschutzgebiet um 02. 06. 1977 unter 
der Nr. Br 12 in das Naturschutzbuch eingetragen und 
riam1I dem Schutz des Ndturschutzgesetzes unterstellt 
worden 

§ 2 

11) Das Natursdrntzgebiel hat eine Grolle von cd. ~.9 ha 
und umldßl n.JLTI dem Stande des Katasters vom 25. 10. 
1976 folgende Grundstücke: 
GemMkung He rleper 

Flur 15 Flurstücke 36, 37, 39/ 1 teilweise 
Flur 14. Flurstück 13 nördlicher Teil. 

fl Die Grenzen des Naturschutzgebietes sind in dem mit
Yerölfentlichten Ausschnitt der Flurk.arte 1 : :JOOO einge
tragen. 

Die Grenze verläuft an der dem Naturschutzgebiet zuge
kehrten Seite der durc:tt eine sdiwarze Punktreihe mar
kierten Leitlinien (Straßen, Wege usw.). 

1 
Das Original der Karte befindet sidi beim Präsidenten cles 1 
:\iede rsädlsisdlen Ve.rwaltungsbezirks ßraunschweig. 1 
'vlehrlertigungen davon befinden sich beim Nds. !1-linister 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, dem Nds. 
Lande,;verwaltungsamt - Natursdlutz, Landsdlaftspflege, 
Vogelsdi:.itz -, dem Verband Großranm Braunsdlweig, 
dem Landkreis '...Volfenbüttel und d er Samtgemeinde Asse. 

§ 3 

t' ) Im Bereich des Nalulschutzgebietes dürfen keine Maß
nahmen vorgenommen werden, die geeignet sind, eine 
Venindernng oder Beeinträditigung der Natur, insbeson
dere der Pfl,rnzen- und Tierwelt, der Nährstoffverhältnisse 
und der Oberflächengestalt des Bodens herbeizuführen. 

fl Vorbehaltlich der in § 5 getroffenen Regelung ist des
halb insbesondere verboten: 

d) clie gegenwdTtige Art der Bodennutzung zu ändern, 

bl Maßnahmen zur Kultivierung bisher nicht genutzter 
Flächen einschließlirn genereller Absenkung des \Vas
~erstandes durchzuführen, 

c) Bodenbestandteile zu entnehmen, Stoffe aller Art au(
ZU$chiltten oder einzubringen oder die Bodengestalt 
aul andere \oVeise zu verändern, 

di Pflanzen zu besdiädigen, auszureißen, auszugraben 
oder Teile davon abzupflücken, abzuschneiden, abzu
reißen oder auf andere Weise zu beeinträchtigen, 

ej die Pfl~nzendecke abzubrenuen und auf nidlt land
wirtsdlaftlidl, forstwirtsdiaftlidl oder erwerbsgärtne
risch genutzten flachen Biozide aller Art auszubringen, 

II Anpflanzungen und Aufforstungeu vorzunehmen oder 
a uf andere Weise Pflanzeu einzubringen, 

g) Tiere einzubringen oder in das Gebiet hineinzulassen, 
h) baulidle Anldgen aller Art (einsdlließlich Verkehrs

a nlagen und militärisdle Anlageu) sowie Einfriedigun
gen, Absperrungen und Verkaufseinrirntungen, audi 
wenn s ie keiner bauaulstdltlidlen Genehmigung bedür
fen oder nur vorübergehender Art sind, zu errichten 
oder 7.U verändern, 

i) Camping-, Zelt-, Park- und Lagerplätze oder sonstige 
Erholungs- oder Ersdlließungsanlagen zu srnafren, 

k) Werbeeinridltuugen, Tafelu oder lnsdlrifteu anzubrin
gen, soweit sie sich mdlt auf den Naturschutz oder den 
Verkehr beziehen oder als Ortshinweise dienen, 

I) ortsfeste Draht- und Rohrleitungen zu bauen, 
m) Müll- oder Schuttabladeplätze sowie Abraumhaldeu 

anzulegen, 
n) fre ilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu be• 

unruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vorrichtungen an
zubringen, sie zu fangen, zu töten oder Puppen, Lar
ven, Eier oder Nester oder sonstige Brut- und Wohn
stätten freilebender Tiere fortzunehmen oder zu be
schädigen, 
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o) die Ruhe der t-atur durch Lcirm 0der auf andere 'Weise 
zu stören [insbesondere durch Tonwiedergabegeräte 
jeder Art, Modellflugzeuge u.ä.). 

p) das Gebiet außer auf den dafür rngelassenen \Vegen 
zu betreten, im Gebiet zu reiten und Hunde frei laufen 
zu lassen, 

q) zu ldgern, zu ,elten oder \Vohnwdgen und dndere für 
dle Unterk.unlt geeignete Fahrzeuge oder Einrichtungen 
aufzustellen, 

r) Feuer ,mzurnachen, 
s) Krdftfdhrzeuge zu fahren, abzustellen oder zu wasdlen. 

(3 ) Die Grundeige ntümer und N utzungsberedltigten haben 
thnen bekanntwerdende Schäden und Beeinträdltigungen 
des Naturschutzgebietes unverzüglich dem Präsidenten 
des Niede rsächsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig 
oder dem Landkreis Wolfenbüttel zu melden. Sie haben 
die vom Präsidenten des Niedersächsischen Verwal tungs
bezirks Bra unschweig angeordneten Schutz-, Erhaltungs
und P!legemaßnahrnen sowie Maßnahmen zur Beseitigung 
von Schäden oder Ve runstal tungen zu dulden. 

§ 4 
Unberührt bleibt die bisherige Nutzung in der bisher 
üblidlen VVeise vom Tage des lnkrafttretens der Verord
nung an, insbesondere 

aJ die extensive Beweidung der Trocke.nrasen, 

b) die ordnungsgemuße Ausübung der Jdgd, soweit sie 
nach dem Jagdrecht nicht eingesdlränk.t ist, 

c) das Betreten und Befahren der \Vege und Nutz
flädlen des Gebietes durch die Besitzer und Is;utznngs
berPdltigten. 

§ 5 

(
1

) In besonderen Fällen können Ausnahmen von den Vor• 
schriften dieser Verordnung durch clen Präsidente n des 
Niedersächsischen Verwal tungsbezirks Brdunschweig als 
höhere Naturschutzbehörde genehmigt werden. 

(') Eine solche Ausndhmegenehmigung kann unter Bedin
gungen und Auflagen erteil t werden, die der Abwendung 
oder einem Ausgleich der in§ 3 genannten Veränderungen 
oder Beeinträchtigungen dienen . Sie ersetzt nidit eine 
etwd nach sonstigen Vorschriften e rforderliche Genehmi
gung. 

§ 6 

Wer entgeg en den Verbo ten nadl § 3 Handlu ngen vor
nimmt, hat die h1erdurdl eingetretenen Veränderungen 
oder Beeinträchtigungen i. S. des § 3 Abs. 1 nach Anord
mmy des Präsidenten des Niedersäctisisrnen Verwaltungs
bezirks Braunsrnweig durch Wiede rherstellen des alten 
Zustandes oder auf andere l,Neise auf seine Kosten zu 
beseitigen oder auszugleidlen. 

§ 7 

(') Wer vorsätzlich entgegen dem Verbot des § 16 Abs. 2 
Reichsnaturschutzgesetz ohne die erforderliche Genehmi
gung Veränderungen im Naturschutzgebiet vornimmt, 
wird gemäß § 21 Nr. 1 Reidisnaturschutzgesetz mit Frei
heitss trafe his zu 2 J a hren oder einer Geldstrafe bestraft, 
soweit nidlt e ine schärfere Strafbestimmung anzuwenden 
ist. Die fahrlässige Zuwiderhandlung wird gemaß § 21 a 
Abs. 1 Nr. 1 Reichsnatursdlutzgesetz als Ordnungswidrig
kei t geahndet. Gern. § 21 a Abs. 1 Reidlsnatursc.hutzgesetz 
handelt ferner ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahr
lässig den in § 3 Abs. 2 Buchst. a) bis s) dieser Verord
nung genannten Verboten zuwiderhandelt. Die Ordnungs• 
widrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10 000,-DM 
gea hndet werden. 

(') Sachen, die durrn eine Stralta.t nach § 21 oder durch 
eine Ordnungswidrigkeit nach § 21 a Reichsndturschutz
gesetz erlangt sind, köunen eingezogen werden. 

(~) Zwangsmaßnahmen auf Grund sons tiger Vorsctiriflen 
bleibeu unberührt. 
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§ 8 

(1) Diese Veror dnung tritt am Tage nach der A usgabe des 
Amtsblatts fü r den Präsidenten des N iedersächsischen Ver
waltungsbezirks Braunschweig, in dem sie veröffentlid,t 
ist, in Kraft. 

Braunschweig, den 02. Juni 1977 

Der Präsident 
des Niedersächsischen Verwallungsbezirks Br aunschweig 

109.22 22 l-36i Br 12 

Prof. Dr. Th i e I e 

(LS) 

124. 
Stellenaussdueibung 

Beim Präsidenten des Niedersäd1sischen Verwaltungs
bezirks Braunschweig ist zum l. Januar 1978 ein 

Dienstposte n der DesGr. A 13 BBO 
- Landwirtschaftsrat -

als Dezernent für Landwirtschaftssamen (Verwaltung von 
Domänen und Stiftungsgütern) neu zu besetzen. 

Gesucht wird ein qualifizierter Dipl.-Landwirt mit fund ier
ten betriebswirtschaftlichen Kenntnissen. Verwaltungser
fahrung ist erwünscht, aber nicht Bedjngung. 

Der Dienstposten kann audJ. mit einem Angestellten (Verg
Gr. II a BA n besetzt werden. Bei der Vvohnraumbesdrnf
fung bin idl behilf!idJ. 

Bewerbungen mit den üblid:ien Unterlagen werden erbe
ten bis 01. 08. 77 an: 

Präsident des Niedersädisiscben 
V e rwaltungsbezirks Brau nsdiweig 
Bohlweg 38, Poslfadl 32 47 
3300 Braunsdiweig 
Tel.: 053l /484242 

D: Rttchtsvorschriften, Verwaltungsvorschriften und 
Bekanntmachungen anderer Dienststellen 

125. 
Vierte Verordnung 

zur Änderung der Verordnung über Beiörderungs
entgelte und Beförderungsbedinguugen für den 

Krankentransport Im Landkreis Gandersheim 
vom 24.01.1968 

Anfgrund des § 51 Abs. 2 Satz 1 des Personenbeförde- 1 
rungsgesetzes v om 21. März 1961 (BGBI. 1 S. 2441) in der ' 
Fassung de~ Gesetzes vom 27. Juni 1970 (BGB!. 1 S. 911) 
in Verhjndung milder Verordnung des N iedersäd1sisd1en 
Landesrninfate riums zur Ubertragung der Ermäd1tigu ng 
zum Erlaß von Verordnung en a uf dem Gebiet d er Fest
setzung von Beförderungsentgelten und Beförderungs
be dingungen fü r den Gelegenheitsverkehr zum Zwed<e 
des Krankentran sports vom 13. Dez. 1965 (Nds . GVBI. S. 
250) hat der Kreisausschuß des Land kreises Gandersheim 
in seiner Sitzung vom 17. Mai 1977 fo lgende 4. Verordnung 
zur Anderung der Verordnung über Beförderungsen tgelte 
und Beförde rungsbedingungen für den Krankentransport 
im L:mdkreis Gdndersheirn besch lossen: 

Artikel l 
Die Ve rordJ1ung über Beförderungsentgelte und Befö rde
rungsbedingungen für den Krankentransport im Lan dkreis 
Gandersheim vom 24. 0 1. 1968 in der Fassung der 3. Ande
rungsve ro rdnung vom 22. 05. 1974 wird wie folg t ge ändert: 

a) § 1 erh ält folgende Fassung: 

§ 1 

Die Verordnung über Beförderungsentgelte und Beför
derungsbedingungen für den Kranke ntransport gilt für 
alle im Landkreis G andersheim d urdigeführten Kran
kentransporte. 

b) § 2 erhält fo lgende Fassung: 

§ 2 

Beförderungsentgelte 

Fü r die Beförderung von Kranken und Verletzten sind 
folgende En tgelte zu beredJ..nen: 

I. Kilometersätze 

für die Beförderung jeweils eines Kranken 

1. Im Spei.ialkrankenwagen (liegender Transport) 
bis 250 km 3,50 DM 
über 250 km 2,50 DM 
mindestens 35,- DM 

2. Im Behelfskrankenwagen (sitzender Transport) 
bis 250 km 1,-DM 
über 250 km 0,90 DM 
mindestens 10,- DM 

Bei Be rechnung des Entgeltes sind die tatsäd1lidl ge
fahrenen Ki lo me ter in Redlnung zu ste llen, dabei wer
den grnndsätzlidJ. Leer- bzw. An- und Abfahrten. 
d. h . die gesamten Fahrkilometer - nid1l die Nutz· 
k ilomete r - be redrnet. 

II. ZnsdL!äge 

1. Für Einsätze in der Zeit von 21.00 bis C, .OOUhr 
sowie an Sonn- und Feiertagen: 
10 v.H. auf die Gebühren nad1 1. Der Zusd1lag wird 
aud1 bei näd1tlichem Einsatz an Sonn- und Feier
tagen nur einmal erhoben und ist fällig, wenn Be· 
ginn oder Ende des Einsatzes in die Nad:1tzeil fällt. 

2. Für Wartezeiten von mehr als 30 Miuuten: 
für je de weitere a ngefangene ½ Stund(' je einge
setzten Krankentransportsanitäter 7,50 DM. 

3. Für die gleichzeitig e Beförderung mehrerer Patien
ten in demselben Fahrzeug (Sammeltran sp ori) wird 
fü r jeden Patienten die Gebühr nach den Sätzen 1 
nnd ll beredine t. Die so erredineten Rechnungsbe
tr äge w erden um 20 °/o gekürzt u nd den Kosten
trägern anteilig in Redrnung gestelll. 

4. Sonderleistungen 
Als Sonderleistungen gelten 
Notfalltran5porte (Transporle von Unfallverletzten 
uncl plötzlidi sct1wer Erkrankten), 
Transporte von lnfektionskranken bzw . von Infek
tionsverdächtigen, 
Frühgeburtentransporte, 
Geisteskrankentransporte, 
Beförde rung vo n Be trunkenen und 
Transporte von Blutkonserven 
a) Die Beförderung von Gejsteskranken und Be-

1runkenen is t dem Liegendlransport gleid1zu
ad1ten uncl entsprediend zu beredlnen. 

b) Filr Infektionstransporte ist eine zusätzlidlt' 
Pauschale von 35,- DM. 

cl für Unfalltransporte eine zusätzlid1e Pauschale 
von 25,-DM. 
soweit das Fahrzeng dadurd1 außergewöhnlict: 
v e rschmutzt worden ist, 

d) für Frühgeburtentransporte mit Inkubator ern<' 
zusätzliche Pauschale von 12,- DM 
zu berechnen. 

e) Transporte \'On Blutkonserven sind wie Sitzend
t1ansporte i:u beredJ.nen. 

Die Pausc:halen "ad1 den l3ud:1staben bl bis d) wer
den nur einmal erhobs>n. 

(( 
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